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§ 59o Abs. 1 und Abs. 2 BRAO:

(1) Für Berufsausübungsgesellschaften, bei 
denen für Verbindlichkeiten der Berufsaus-
übungsgesellschaft aus Schäden wegen feh-
lerhafter Berufsausübung rechtsformbedingt 
keine natürliche Person haftet oder bei denen 
die Haftung der natürlichen Personen be-
schränkt wird, beträgt die Mindestversiche-
rungssumme der Berufshaftpflichtversiche-
rung nach § 59n vorbehaltlich des Absatzes 2 
für jeden Versicherungsfall 2 500 000 Euro.

(2) Für Berufsausübungsgesellschaften nach 
Absatz 1, in denen nicht mehr als zehn Per-
sonen anwaltlich oder in einem Beruf nach § 
59c Absatz 1 Satz 1 tätig sind, beträgt die Min-
destversicherungssumme 1 000 000 Euro.



DIE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB - 
HAFTUNGSSICHERHEIT UND STEUERVORTEILE

Wenn Rechtsanwälte sich zur gemeinschaft-
lichen Berufsausübung zusammenschließen, 
stellt die Partnerschaftsgesellschaft mbB 
mittlerweile die beliebteste Rechtsform dar. 
Gründe hierfür sind der weitreichende Schutz 
für das Privatvermögen der Berater sowie 
die steuerrechtlichen und gesellschaftsrecht-
lichen Vorteile einer Personengesellschaft.

Die Partnerschaftsgesellschaft mbB bietet 
deutliche Vorteile gegenüber einer her-
kömmlichen Partnerschaft. Bei dieser kann 
die Haftung zwar auch auf das Partnerschafts-
vermögen beschränkt werden, allerdings 
haften daneben die handelnden Partner 
mit ihrem Privatvermögen. Die zunehmende 
Tendenz zur Teamarbeit bei großen Man-
daten lässt diese Form der Haftungsbegren-
zung fragwürdig erscheinen. Bei der PartG 
mbB haftet auch der bearbeitende Partner 
nicht mit seinem Privatvermögen für berufli-

OHNE PASSENDE BERUFSHAFTPFICHTVERSICHERUNG    
KEINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG!

Von der Deckungssumme pro Versicherungs-
fall ist die Jahreshöchstleistung einer Versi-
cherung zu unterscheiden. Die Jahreshöchst-
leistung beziffert, wie viel Geld maximal in 
einem Versicherungsjahr für alle Versiche-
rungsfälle zur Verfügung steht. Im Fall der 
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Berufshaftung verlangt der Gesetzgeber, 
dass die Jahreshöchstleistung wenigstens der 
Mindestdeckungssumme multipliziert mit  
der Anzahl der Partner entspricht. Sie darf 
außerdem das 4-fache der Deckungssumme 
pro Versicherungsfall nicht unterschreiten.

Beispiel 1: 
Die PartG mbB besteht aus 2 Partnern, die 
eine Deckungssumme von 1 Mio. EUR abgesi-
chert haben. Die Jahreshöchstleisung der Be-
rufshaftpflichtversicherung muss mindestens 
4  Mio. EUR betragen.

Beispiel 2:
Eine Partnerschaftsgesellschaft mbB mit 20 
Partnern hat eine Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung mit einer Deckungssum-
me von 2,5 Mio. EUR pro Versicherungsfall 
abgeschlossen. Hier muss die Jahreshöchst-
leistung mindestens bei 50 Mio. EUR liegen, 
damit sie den Anforderungen des Gesetzge-
bers entspricht.

Vorsicht ist geboten, wenn eine PartG mbB 
mit 1o Partner nur eine Deckungssumme von 
1 Mio. EUR vorhält. Wird dann bei einem 
neu hinzutretenden Partner die Deckungs-
summe nicht auf 2,5 Mio. EUR angehogen, 

DIE VORTEILE

che Fehler. Gegenüber Kapitalgesellschaften 
wie der Anwalts-GmbH oder der Anwalts-
AG liegen die Vorteile der PartG mbB in der 
transparenten Besteuerung. Die PartG mbB 
wird vom Rechtstypus den Personengesell-
schaften zugeordnet, wodurch die Pflicht 
zur Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer 
entfällt.

Damit die Haftungsbegrenzung für berufli-
che Fehler auf das Partnerschaftsvermögen 
greift, müssen zwei wichtige Voraussetzun-
gen erfüllt sein. Die Partnerschaftsgesell-
schaft muss erstens in ihrer Außendarstellung 
den Zusatz „mit beschränkter Berufshaftung“ 
führen. Hierbei sind allerdings auch allge-
meinverständliche Abkürzungen wie „mbB“ 
erlaubt. Zweitens muss die PartG mbB eine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
unterhalten, die den Anforderungen des 
Gesetzgebers für die Haftungsbegrenzung 
entspricht.

Die Anforderungen für die Mindestdeckung 
einer Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung für eine Partnerschaftsgesellschaft 
mbB mit Rechtsanwälten sind in § 59o BRAO 
geregelt. Für die PartG mbB muss mindes-
tens eine Deckungssumme von 1 Mio. EUR 
pro Versicherungsfall vorliegen, wenn nicht 
mehr als 10 Anwälte tätig werden. Sind mehr 
als 10 Berufsträger anwaltlich tätig, beträgt 
die Mindestdeckungssumme 2,5 Mio. EUR.

sind die gesetzlichen Vorgaben nicht mehr 
erfüllt. Weist die Police der Partnerschafts-
gesellschaft mbB Versicherungsmängel auf, 
so entfällt die Haftungsbegrenzung der Ge-
sellschaft. 

Die Haftungsbegrenzung der PartG mbB 
schütz das Privatvermögen der Partner bei 
beruflichen Fehlern, nicht aber das Partner-
schaftsvermögen. Will die Partnerschaftsge-
sellschaft mbB die Haftung über ihre AGBs 
begrenzen, so muss die Deckungssumme we-
nigstens das 4-fache der geforderten Min-
destdeckungssumme betragen. Für Anwälte, 
die sich in einer PartG mbB mit nicht mehr 
als 10 Berufsträgern zusammengeschlossen 
haben, bedeutet dies, dass sie mindestens 
eine Deckungssumme von 4 Mio. EUR pro 
Versicherungsfall abgesichert haben müs-
sen. Sind mehr Anwälte für die PartG mbB 
tätig müssen mindestens 10 Mio. EUR versi-
chert sein.

Als Fachmakler unterstützt Sie hemmer fi-
nance dabei, eine passende Versicherungs-
lösung zu finden. Als Partner des hemmer.
club, dem über 30.000 Juristen angehören, 
haben wir eine starke Verhandlungspositi-
on gegenüber den Versicherern. Wir wissen, 
welche Prämien am Markt durchsetzbar sind 
und haben mit Versicherern Sondertarife 
ausgehandelt.

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUN-
GEN

DIE MINDESTDECKUNGSSUMME 
PRO VERSICHERUNGSFALL

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR 
PARTNERSCHAFTSVERMÖGEN

DIE JAHRESHÖCHSTLEISTUNG DER 
VERSICHERUNG

SONDERTARIFE VON HEMMER 
FINANCE
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